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Merkblatt für die Beantragung eines Reisepasses

Anträge auf Ausstellung eines  Reisepasses oder  Kinderreisepasses können nur bei  persönli-
cher Vorsprache des Passbewerbers in der Botschaft gestellt werden. Minderjährige Passbewer-
ber stellen ihren Antrag ebenfalls persönlich in Begleitung des/der Sorgeberechtigten. Im Falle der 
Nichtanwesenheit  eines  sorgeberechtigten  Elternteils  ist  dessen  schriftliche  Zustimmung  zum 
Passantrag erforderlich. Eine vorherige Terminvereinbarung könnte Wartezeiten vermeiden.

Anschrift: Laufásvegur 31, 101 Reykjavík
Telefon: +354-530 11 00
Fax: +354-530 11 01
E-Mail: info@reykjavik.diplo.de
Öffnungszeiten für Passkunden: Mo – Fr von 9 bis 12 Uhr oder nach Absprache

Zur Antragstellung bringen Sie bitte Ihren vollständig und leserlich ausgefüllten  Passantrag und 
ein aktuelles  biometrisches Lichtbild mit. Das Antragsformular und wichtige Informationen zu 
biometrischen Lichtbildern finden Sie unter:
www.reykjavik.diplo.de/Vertretung/reykjavik/de/04/Rechts-_20und_20Konsularfragen.html

Außerdem legen Sie bitte die folgenden Unterlagen zweifach (einmal im Original oder in beglau-
bigter Kopie und zusätzlich einmal in einfacher Kopie) vor:

•bisheriger deutscher Pass oder Personalausweis
•Geburts- oder Abstammungsurkunde
•Melde- oder Abmeldebescheinigung (Wohnsitzbescheinigung) Ihres aktuellen oder letz-
ten Wohnsitzes in der Bundesrepublik. Diese Auflage entfällt, falls Sie nie in Deutschland 
wohnhaft waren.

•isländische Meldebescheinigung vom Þjóðskrá
•Auszug aus dem Familienbuch oder Heiratsurkunde (falls Sie verheiratet sind oder wa-
ren)

•Scheidungsurteil oder -urkunde (falls Sie Ihren Geburtsnamen wieder annehmen möch-
ten)

•ggf. Bescheinigung über die Namensführung
•ggf. Staatsangehörigkeitsausweis oder Einbürgerungsurkunde 
•ggf. Urkunde über den Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit oder ein von einem an-
deren Staat ausgestelltes Reise- oder Ausweisdokument 

•ggf. Beibehaltungsgenehmigung einer deutschen Staatsangehörigkeitsbehörde

Minderjährige Antragsteller legen bitte neben den o. g. Dokumenten zusätzlich die folgenden Un-
terlagen – ebenfalls einmal im Original und einmal in Kopie – vor:

• aktueller Reisepass/Personalausweis der Mutter
• aktueller Reisepass/Personalausweis des Vaters
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• Auszug aus dem Familienbuch der Eltern oder Heiratsurkunde der Eltern (falls die Eltern 
miteinander verheiratet sind oder waren) oder Bescheinigung  vom Þjóðskrá in deutscher 
oder englischer Sprache über eine eingetragene Lebenspartnerschaft – sambuð -.

• Vaterschaftsanerkennung (falls die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes nicht mit-
einander verheiratet waren oder im sambuð lebten)

• ggf. Staatsangehörigkeitsausweise oder Einbürgerungsurkunden des deutschen Elternteils
• ggf. Nachweis über das alleinige Sorgerecht durch Sorgerechtsbeschluss oder Schei-

dungsurteil der Eltern oder Sterbeurkunde eines verstorbenen Elternteils

Im Einzelfall kann die Vorlage weiterer Dokumente erforderlich werden. Bitte erkundigen Sie sich 
in Ihrem Einzelfall vorab telefonisch. Das gilt besonders, wenn vor der Passausstellung namens – 
oder statusrechtliche Fragen (z.B. Sorgerecht) zu klären sind oder bei anderen Sonderfällen (z.B. 
Zweitpass)

Die Gebühren gemäß § 15 Passverordnung (PassVO) können bei Antragstellung in Landeswäh-
rung zum aktuellen Zahlstellen-Kurs der Botschaft bar entrichtet werden, vorzugsweise jedoch per 
Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express).

biometrischer Reisepass für Antragsteller ab 24 Jahre (Gültigkeit: zehn Jah-
re, 32 Seiten, inkl. Botschaftszuschlag)

80,00 €

biometrischer Reisepass für Antragsteller ab 24 Jahre (Gültigkeit: zehn Jahre, 48 
Seiten inkl. Botschaftszuschlag)

94,00 €

biometrischer Reisepass für Antragsteller unter 24 Jahre (Gültigkeit: sechs Jahre, 
32 Seiten, inkl. Botschaftszuschlag)

58,50 € 

biometrischer Reisepass für Antragsteller unter 24 Jahre (Gültigkeit: sechs Jahre, 
48 Seiten, inkl. Botschaftszuschlag)

80,50  € 

Ausstellung eines Kinderreisepasses (Gültigkeit:  sechs Jahre,  höchstens bis  zur 
Vollendung des 12. Lebensjahres, inkl. Botschaftszuschlag)
Hinweis:  Die  visumfreie  Einreise  in  die  USA im Rahmen des  Visa  Waiver  Pro-
gramms ist mit einem Kinderreisepass nicht möglich.

26,00 €

Vorläufiger Reisepass (Gültigkeit: maximal ein Jahr, inkl. Botschaftszuschlag)
Die visumfreie Einreise in die USA im Rahmen des Visa Waiver Programms ist mit 
einem vorläufigen Reisepass nicht möglich.

39,00 €

Wohnsitzänderungen sind kostenlos.
Zuschläge werden erhoben bei:
Unzuständigkeit der Botschaft (d.h., wenn Sie noch in Deutschland gemeldet sind);
Express-Herstellung (Verkürzung der  Herstellungszeit,  nicht  jedoch der  Übersen-
dung an die Botschaft);
Ausstellung außerhalb der Dienstzeiten der Botschaft.
Auslagen für die Übersendung des Passes an die Heimatadresse per Einschreiben 1.300 ISK

Bearbeitungsdauer:

biometrische Reisepässe (wegen Herstellung in der Bundesdruckerei Berlin) ca. 4 Wochen

Kinderreisepässe, vorläufige Pässe sofort

Bei Doppelstaatern (Erwachsene und Kinder) ist zu beachten, dass nach internationalem 
Recht 

• die Einreise nach und die Ausreise aus Deutschland nur mit deutschem Reisepass,
• die Einreise in und die Ausreise aus dem anderen Staat (dessen Staatsangehörigkeit 

die Betreffenden ebenfalls besitzen), nur mit den nationalen Dokumenten des ande-
ren Staates erfolgen kann.

• Für Rückfragen steht Ihnen die Botschaft gerne zur Verfügung. 



Haftungsausschluss: Diese Informationen beruhen auf den zum angegebenen Zeitpunkt verfügba-
ren und als vertrauenswürdig eingeschätzten Informationen der Botschaft. Eine Gewähr für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für eventuell eintretende Schäden kann nicht 
übernommen werden. Gesetzliche Vorschriften und Geschäftspraktiken können sich jederzeit än-
dern, ohne dass die Botschaft zeitnah hiervon unterrichtet wird. Setzen Sie sich bitte vor Ihrem Be-
such bei der Botschaft telefonisch mit der Konsularbeamtin in Verbindung.
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